
 

 

    
UMGANGS- 
PFLEGER

Bei der Umgangspflegschaft handelt 
es sich um eine familiengerichtliche 
Maßnahme, wodurch gerichtlich 
entschiedene Regelungen durch 
den/die UmgangspflegerIn 
umgesetzt werden.


Der/die UmgangspflegerIn handelt 
zum Wohl und im Interesse des 
Kindes. 

Fundiert ausgebildet, 

zeitlich flexibel, 

empathisch 


und erfahren…


… bringe ich 

sicher alles mit, 

was zum 

Gelingen guter  

Kommunikation 

zwischen Gericht 

und Kind beitragen 

kann…


Das Kind im Fokus

Eltern-Trennungen aufgrund                      

von Hochkonflikthaftigkeit und 
Hochkonflikthaftigkeit nach Eltern-

Trennungen sind für die Betroffenen stark 
belastend und stellen hohe Anforderungen 

auch an die am gerichtlichen 
Familienverfahren direkt und indirekt 

fachlich Beteiligten.
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Die Aufgabe.

Immer häufiger werden nach hochstrittigen Sorge- 
oder Umgangsverfahren vom Familiengericht 
Umgangspfleger eingesetzt. Sie stellen die 
Umsetzung gerichtlich getroffener Umgangs-
regelungen sicher und begleiten teilweise 
Umgangskontakte oder Übergaben. Ziel dieser 
Umgangspflegschaft ist es, die Beziehung des   
Kindes zu den Eltern aufrechtzuerhalten sowie 
Belastungen und Gefährdungen für das Kind 
abzumildern bzw. auszuschließen. Eine gute 
Beratung und Anleitung der Eltern ist für dieses      
Ziel besonders wichtig.


  

 

  

Die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Bereich 
Umgangspflegschaft und begleiteter Umgang ist hoch – in 

vielen Regionen sogar enorm. Wer sich in diesem Feld 
engagiert, übernimmt eine zentrale Rolle für Kinder und 

Familien in besonders sensiblen Situationen.

Der Rahmen.

Beim begleiteten Umgang handelt es sich um 
eine pädagogische Unterstützungsmaßnahme 

im Rahmen der Jugendhilfe nach § 18 Abs. 3 
SGB VIII. UmgangsbegleiterInnen begleiten, 

unterstützen und schützen Kinder bei 
Umgangskontakten mit einem Elternteil – 

insbesondere, wenn es zu Belastungen, 
Konflikten oder Gefährdungen kommt, vgl. § 

1684 Abs. 3 u. 4 BGB. Die Maßnahme kann 
freiwillig oder in Kooperation mit dem 

Jugendamt stattfinden – manchmal auch auf 
Anordnung des Familiengerichts. 

Persönlich.

Ich bin verheiratet und Vater von sechs 

Kindern. Beinahe zwanzig Jahre habe ich 
Erfahrung als Lehrer auch für Deutsch, 


Sport und ev. Religion.

Ich bin seit 2018 auch mit Bestnote 

zertifizierter Verfahrensbeistand.                     
In meiner Freizeit bin ich mittlerweile 


seit über 35 Jahren Trainer für 
Gewaltprävention und Kampfkunst.


